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OrtsbÄrgerverein Jeddeloh I e.V.

S a t z u n g

Die Mitgliederversammlung vom 11.03.2009 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
Eingetragen am 12.05.2010 beim Amtsgericht Oldenburg Registergericht unter NZS VR 120260.

� 1 Name und Sitz

Der Verein f�hrt den Namen „Ortsb�rgerverein Jeddeloh I e.V.“
Der Verein hat seinen Sitz in Jeddeloh I.
Der Verein wurde am 02.02.1968 errichtet. 
Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Oldenburg unter der Nr. VR 120260 eingetragen.
Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell unabh�ngig und neutral.
Die Schreibweise in dieser Satzung gilt f�r die m�nnliche wie f�r die weibliche Schreibform.

� 2 Zweck, Ziele und Aufgaben

Zweck des Vereins ist die Heimatpflege.
Der Satzungszweck wird insbesondere erf�llt durch:

1. Erhaltung und F�rderung der Dorfgemeinschaft und des Ortsbildes.
2. Pflege und Erhaltung des Ehrenmales (Ecke J�ckenweg/Hinterm Rhaden)
3. Erforschung der Vor- und Fr�hgeschichte des Ortes Jeddeloh I.
4. Bestandsaufnahme der d�rflichen Entwicklung.
5. Sammeln von Bildern und Schriften mittels Anlegung eines Archivs.
6. Bereitstellung geeigneter R�umlichkeiten f�r dieses Archiv und Ausstellungen.
7. Mittler zwischen B�rgern und Beh�rden durch Weiterleitung von Anregungen und Bedenken der B�rger an 

die zust�ndigen Stellen.
8. Zusammenarbeit mit den �rtlichen Vereinen in ihren Aktivit�ten.
9. Publikationen und Vortr�ge.
10. Vertretung der Dorfbev�lkerung bei Geburtstagen und Jubil�en. 
11. Beteiligung an anderen Ma�nahmen und Veranstaltungen, die dem Vereinszweck dienen.
12. Zur Durchf�hrung einzelner Aufgaben kann der Verein externe Personen beauftragen (Spezialisten).

� 3 Gemeinn�tzigkeit

Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Abschnittes
„steuerbeg�nstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos t�tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Die Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die satzungsgem��en Zwecke verwendet werden.
Jede Amtst�tigkeit im Verein ist ehrenamtlich. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.

� 4 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede voll gesch�ftsf�hige, nat�rliche oder juristische Person werden, die Interesse an der 
Heimatpflege hat.
Minderj�hrige k�nnen Mitglied werden, wenn die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten vorliegt. 
Diese m�ssen sich durch gesonderte schriftliche Erkl�rung zur Zahlung des Mitgliedbeitrages f�r den 
Minderj�hrigen verpflichten.
�ber den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit nach freiem Ermessen.
Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.
Bei Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den Vorstand kann auf der n�chsten ordentlichen 
Mitgliederversammlung �ber den Antrag abgestimmt werden. Bei 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder ist die 
Ablehnung des Vorstandes aufgehoben.
Bei Ablehnung ist der Vorstand nicht verpflichtet, Ablehnungsgr�nde zu nennen.
Der Eintritt ist verbunden mit der Anerkennung der Satzung und der internen Gesch�ftsordnung in ihrer jeweils 
aktuellen Ausgestaltung.



Seite 2 von 4

� 5 Pflichten der Mitglieder 

Jedes Vereinsmitglied hat die Pflicht, sich f�r die in der Satzung festgelegten Ziele des Vereins einzusetzen und 
dazu beizutragen, dass die Ziele positiv gef�rdert werden.
Insbesondere geh�rt dazu das demokratisches Mittragen der Mehrheitsbeschl�sse.
�nderung der Personendaten (Name, Adresse, Bankverbindung usw.) sind dem Vorstand schriftlich mitzuteilen.

� 6 Gesch�ftsjahr, Beitr�ge

Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.
Jedes Mitglied hat einen personenbezogenen Jahres-Geldbeitrag zu entrichten.
Der jeweils g�ltige Jahresbeitrag und Art der Zahlung werden von der ordnungsgem�� einberufenen 
Jahreshauptversammlung f�r das laufende Gesch�ftsjahr mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder
beschlossen und im Versammlungsprotokoll und in der Gesch�ftsordnung niedergeschrieben. 

� 7 Rechte der Mitglieder

Jedes Mitglied hat das Recht auf Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins, insbesondere an 
Mitgliederversammlungen.
Insbesondere besteht f�r jedes Mitglied das Recht auf Information, Anh�rung und Stellungnahme.
Jedes Mitglied hat das Recht zum Austritt aus dem Verein.

� 8 Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt aus dem Verein.
Die Mitgliedschaft endet durch Tod des Mitglieds, bei juristischen Personen durch deren Aufl�sung.
Der Austritt erfolgt zum Schluss eines Kalenderjahres.
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erkl�rung gegen�ber dem Vorstand. Bei Minderj�hrigen ist die 
Austrittserkl�rung durch die gesetzlichen Vertreter schriftlich abzugeben.
F�r das Jahr, in dem die Mitgliedschaft endet, ist noch der volle Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Das ausscheidende Mitglied hat keinen Anspruch auf Anteil am Vereinsverm�gen.

� 9 Ausschluss der Mitgliedschaft 

Der Ausschluss aus dem Verein ist insbesondere bei grobem oder dauerhaften vereinssch�digendem Verhalten oder 
bei grobem Versto� (mehr als einmal) gegen die Vereinsziele oder die Satzung oder Pflichten eines Mitgliedes oder 
bei Versto� gegen andere geltende Gesetze m�glich. 
Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss, der dem Mitglied vom Vorstand schriftlich mitzuteilen ist:
a) f�rmlichen Ausschluss aufgrund Beschluss der Dreiviertelmehrheit der anwesenden 

Mitglieder einer ordnungsgem�� einberufenen Mitgliederversammlung. 
b) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit �ber den Ausschluss, wenn das betreffende 

Mitglied f�r zwei Jahre die Beitr�ge nicht gezahlt hat und vergeblich, unter Setzung einer Zahlungs-
frist von mindestens 1 Monat zur Zahlung der r�ckst�ndigen Beitr�ge aufgefordert worden ist.

Die Mahnung muss an die letzte dem Verein bekannte Adresse des Mitgliedes gerichtet sein.
In der Mahnung muss auf den bevorstehenden Ausschluss der Mitgliedschaft hingewiesen werden.
Die Mahnung ist auch wirksam, wenn die Sendung als unzustellbar zur�ckkommt.
Der Ausschluss eines Mitglieds wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam.
F�r das Jahr, in dem die Mitgliedschaft endet, ist noch der volle Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.
Das ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch auf Anteil am Vereinsverm�gen.

� 10 Streichung der Mitgliedschaft

Ein Mitglied scheidet au�erdem durch Streichung der Mitgliedschaft aus dem Verein aus.
Dies erfolgt dann, wenn kein Kontakt mehr besteht und die aktuelle Anschrift unbekannt ist.
Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt durch Beschluss des Vorstandes mit einfacher Mehrheit.
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� 11 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
- die Mitgliederversammlung,
- der Vorstand.
S�mtliche Organe �ben ihre T�tigkeit ehrenamtlich aus, keinem Vereinsmitglied d�rfen Gewinnanteile, 
Zuwendungen, Verg�nstigungen oder �hnliches gew�hrt werden. 
Angelegenheiten, die nicht Sache des Vorstandes sind, werden von der Mitgliederversammlung besorgt.

� 12 Berufung der Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand mit einer Frist von mindestens 2 Woche einzuberufen:
1. j�hrlich einmal, m�glichst in den ersten drei Monaten des Kalenderjahres oder
2. wenn es das Interesse des Vereins erfordert  oder
3. auf schriftlich begr�ndeten Antrag an den Vorstand von mindestens 10 % der Mitglieder, jedoch 

mindestens 7 Mitgliedern.

� 13 Form der Berufung der Mitgliederversammlung

Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich, unter Einhaltung einer Frist von mindestens 14 
Werktagen (Samstag = Werktag) einzuberufen (ordentliche Mitgliederversammlung).
Die Einladung wird im Auftrage des Vorstandes verteilt.
Die Berufung der Mitgliederversammlung muss den Gegenstand der Beschlussfassung (Tagesordnung) beinhalten
Die Frist beginnt mit dem Tage der Absendung oder der �bergabe der Einladung an die letzte bekannte 
Mitgliederanschrift.
Der Vorstand kann jederzeit eine au�erordentliche Mitgliederversammlung unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens 14 Tagen schriftlich gem�� Satz 2 und 3, einberufen.
Die Einberufung der Mitgliederversammlung kann durch Ver�ffentlichung in der Lokalzeitung erfolgen. Hier ist 
ebenfalls eine Frist von zwei Wochen einzuhalten. Beginnend ab dem Tag der Ver�ffentlichung.

� 14 Beschlussf�higkeit

Beschlussf�hig ist nur jede ordnungsgem�� einberufene Mitgliederversammlung, unabh�ngig von der Zahl der 
erschienenen Mitglieder.
An der Beschlussfassung k�nnen sich nur Mitglieder beteiligen (beschlie�en, w�hlen und gew�hlt werden).

� 15 Beschlussfassung

Die Leitung der Versammlung erfolgt durch ein Mitglied des Vorstandes. Sollte kein Vorstandsmitglied anwesend 
sein, bestimmt die Versammlung einen Versammlungsleiter.
Ein Mitglied kann sich durch schriftliche Bevollm�chtigung durch ein anderes Mitglied vertreten lassen.
Es wird durch Handzeichen abgestimmt.
Auf Antrag von mindestens 10 % der anwesenden Mitglieder ist schriftlich und geheim abzustimmen.
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder, sofern nicht ein auf den 
Sachverhalt bezogenes anderes Mehrheitsverh�ltnis in dieser Satzung bestimmt ist.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
F�r Beschlussfassungen / Wahlen z�hlen nur die g�ltigen Ja- und die g�ltigen Nein-Stimmen.
Enthaltungen werden nur statistisch mit protokolliert.
�ber Antr�ge, die nicht in der Tagesordnung stehen, kann nur abgestimmt werden, wenn sie dem  Vorstand) 
mindestens 1 Woche vor der Versammlung schriftlich vorliegen. 

� 16 Vorstand

Der Vereinsvorstand besteht aus dem
- 1. Vorsitzenden
- 2. Vorsitzenden
- 3. Stellvertretenden Vorsitzender
- Schriftf�hrer
- Kassenf�hrer

Der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende sind jeder alleine vertretungsberechtigt.
Schriftf�hrer und Kassenwart geh�ren zum erweiterten Vorstand, dem weitere Mitglieder durch Wahl der 
Mitgliederversammlung angeh�ren k�nnen: �ffentlichkeits- und Pressewart, Festausschuss usw.
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Die Vorstandsmitglieder nach Satz 1 werden f�r die Dauer von zwei Jahren mit Stimmenmehrheit der anwesenden 
aktiven Mitglieder gew�hlt.
Die Wahl des 1. Vorsitzenden bzw. der 2. Vorsitzenden erfolgt in unterschiedlichen Jahren. 
Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zu einer ordnungsgem��en Neu- oder Wiederwahl im Amt.
Bei einer entschuldigten Abwesenheit kann einer (Wieder-)Wahl schriftlich zugestimmt werden.
Das Amt eines Vorstandsmitgliedes endet sofort bei R�cktritt oder bei Ausscheiden aus dem Verein.
Die Funktion des Zur�cktretenden / Ausscheidenden wird durch Beschluss des Vorstandes mit 
einfacher Mehrheit bis zum Zeitpunkt der n�chsten ordnungsgem��en Wahl kommissarisch durch ein 
anderes Vorstandsmitglied �bernommen. 
Die Amtsperiode f�r das Vorstandsmitglied in kommissarischer Funktion endet mit dem 
turnusgem��en Wahltermin des zur�ckgetretenen / ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes.
Der Vorstand, auch ein einzelnes Mitglied desselben, kann auf einer Mitgliederversammlung mit 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder abgew�hlt werden.
Der Vorstand ist verantwortlich f�r die Umsetzung der Beschl�sse und handelt verantwortlich im Sinne 
des Vereinszweckes; N�heres regelt die interne Gesch�ftsordnung.

� 17 Beschr�nkung der Vertretungsmacht    

Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschr�nkt (� 26 
Abs. 2 Satz 2 BGB), dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung und zu allen sonstigen 
Verf�gungen �ber Grundst�cke oder grundst�cksgleiche Rechte, sowie au�erdem zur Aufnahme eines 
Kredites die Zustimmung einer Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder einer 
Mitgliederversammlung erforderlich ist. 

� 18 Niederschrift der Beschl�sse

�ber die in der Mitgliederversammlung gefassten Beschl�sse ist eine Niederschrift (Protokoll) anzufertigen.
Die Niederschrift ist wenigstens vom Protokollf�hrer, von einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben.
Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift (auf Anforderung) einzusehen.
Widerspruch gegen das Protokoll kann binnen 1 Monat mit Begr�ndung schriftlich an den Vorstand 
gerichtet werden; ansonsten gilt das Protokoll als genehmigt.

� 19 Satzungs�nderungen, Aufl�sung des Vereins

F�r Satzungs�nderung ist Zweidrittel-Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder erforderlich.
Zur Beschlussfassung �ber die Aufl�sung des Vereins (� 41 BGB) ist eine Dreiviertel-Mehrheit aller,
anwesenden Vereinsmitglieder erforderlich.
Die Aufl�sungsabwicklung erfolgt durch den Vorstand.
Bei Aufl�sung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbeg�nstigten Zwecke f�llt das Verm�gen des 
Vereins an die Gemeinde Edewecht, die es unmittelbar und ausschlie�lich zu gemeinn�tzigen
Zwecken im Sinne des � 2 dieser Satzung zu verwenden hat.


